Landeshauptstadt
Beschlussvorlage Mainz

Drucksache Nr.
offentlich 0244/2026
Amt/Aktenzeichen Datum TOP
61/61 /3002 003/2024 29.01.2026

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 24.02.2026

Beratungsfolge Gremium Zustdndigkeit Datum Status
Ortsbeirat Mainz-Oberstadt Anhoérung 03.03.2026 0
Ortsbeirat Mainz-Altstadt Anhérung 11.03.2026 0
Bau- und Sanierungsausschuss Vorberatung 12.03.2026 0
Stadtrat Entscheidung 25.03.2026 0
Betreff:

Satzung "0 59-VS/I"

Erste Verldngerung der Veranderungssperre fiir den Bereich des Bebauungsplanentwurfes "Auf
der Bastei (0 59)"; Satzung O 59-VS/I

hier: Beschluss gemaf § 17 in Verbindung mit §§ 14 und § 16 BauGB

Dem Oberbiirgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen
Mainz, 12.02.2026
gez.

Ludwig Holle
Beigeordneter

Mainz, 25.02.2026 gez.

Nino Haase
Oberbiirgermeister

Beschlussvorschlag:
Der Stadtvorstand, der Ortsbeirat Mainz-Oberstadt, der Ortsbeirat Mainz-Altstadt, der Bau- und
Sanierungsausschuss empfehlen, der Stadtrat beschlief3t:

gemadfl § 17 BauGB in Verbindung mit den §§ 14 und 16 BauGB die Satzung "0 59-VS/I" Uiber die
erste Verlangerung der Geltungsdauer der Verdnderungssperre "0 59-VS" um ein Jahr.



Sachverhalt
1. Anlass und Sachverhalt

Seit dem Jahr 2009 existierten von unterschiedlichen Interessenten Bestrebungen, das an der Au-
gustusstraRe und der StraBBe "Auf der Bastei" liegende Grundstiick einer baulichen Nutzung zuzufiih-
ren. Auch im Nachgang hierzu gab es immer wieder Interessensbekundungen zur Bebauung des
Grundstiicks. Aktuell ist der jetzige Grundstiickseigentiimer an die Verwaltung herangetreten mit
dem erneuten Ziel, das derzeit als privater Kfz-Stellplatz genutzte Grundstiick einer Bebauung zuzu-
fiihren.

Mit dem Bebauungsplan "Auf der Bastei (O 59)" sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir
eine stddtebauliche Entwicklung mit einer gewerbe- und/oder dienstleistungsorientierten Nutzung
geschaffen werden. Hierzu hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 15.05.2024 den Aufstellungsbe-
schluss fiir den Bebauungsplan "Auf der Bastei (O 59)" beschlossen.

Zur Sicherung der Planung hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 15.05.2024 ebenfalls die Verande-
rungssperre als Satzung "0 59-VS" fiir den Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfes "Auf der
Bastei (O 59)" beschlossen, welche mit der offentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt am
31.05.2024 in Kraft getreten ist. Die zweijdhrige Geltungsdauer der Verdnderungssperre "0 59-VS"
wird am 30.05.2026 ablaufen.

Aufgrund der noch ausstehenden und nach Baugesetzbuch erforderlichen Verfahrensschritte ist der
Zeitpunkt des Abschlusses des Bauleitplanverfahrens "O 59" nicht exakt zu bestimmen. Die von der
Stadt Mainz verfolgten stadtebaulichen Ziele fiir das Plangebiet sind jedoch weiterhin gefahrdet. Es
ist immer noch zu befiirchten, dass Vorhaben beantragt werden, die den stadtebaulichen Zielsetzun-
gen des sich in Aufstellung befindenden Bebauungsplanes "Auf der Bastei (O 59)" widersprechen
kdnnten.

2. Losung

Zur weiteren Sicherung der Bauleitplanung soll die seit 31.05.2024 rechtskraftige Veranderungssper-
re "O 59-VS" fiir den Bereich des Bebauungsplanentwurfes "0 59" um ein Jahr verldngert werden. Die
Verlangerung der Geltungsdauer ist gemaf § 16 BauGB i. V. m. § 14 BauGB als Satzung "O 59-VS/I"
zu erlassen.

Auf der Grundlage dieser ersten Verldngerung der Geltungsdauer der Verdnderungssperre fiir den Be-
reich des Bebauungsplanentwurfes "O 59" wird erreicht, dass Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB,

die den stdadtebaulichen Zielen entgegenstehen wiirden, nicht durchgefiihrt werden diirfen.

Die Veranderungssperre "0 59-VS/I" tritt automatisch auBer Kraft, sobald das Bauleitplanverfahren
"Auf der Bastei (0 59)" rechtsverbindlich abgeschlossen wird.
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3.  Raumlicher Geltungsbereich der ersten Verldngerung der Verdnderungssperre
Der rdumliche Geltungsbereich der ersten Verlangerung der Veranderungssperre (Satzung "O 59-
VS/I") liegt in der Gemarkung Mainz, in den Stadtteilen Mainz-Oberstadt, Flur 8, und Mainz-Altstadt,

Flur 5, und wird begrenzt:

- im Norden durch die nordliche Fahrbahnbegrenzung der Augustusstraf3e, Flurstiick 48, Flur 8,
und geringe Teile der AlicenstrafBe, Flurstiick 652, Flur 5,

- im Siden und Siidwesten durch die westliche Begrenzung der Straf3e "Auf der Bastei", Flur-
stiick 49, Flur 8, Gemarkung Mainz, und im weiteren Verlauf in Richtung Nordwesten durch
die siidwestliche Begrenzung des Flurstiicks 7, Flur 8,

- im Westen und Nordwesten durch die westliche Fahrbahnbegrenzung der Augustusstrafie,
Flustiick 48, Flur 8,

- im Osten durch die 6stliche Fahrbahnbegrenzung der Augustusstrafie, Flurstiick 51/2, Flur 8.
Der rdumliche Geltungsbereich der ersten Verlangerung der Veranderungssperre (Satzung "O 59-
VS/I") entspricht dem rdumlichen Geltungsbereich der Verdnderungssperre "O 59-VS" und damit

dem rdumlichen Geltungsbereich des Aufstellungsbeschlusses vom 15.05.2024 fiir den Bebauungs-
plan "Auf der Bastei (0 59)".

4, Kosten
Fiir die Stadt Mainz entstehen keine Kosten.
5.  Geschlechtsspezifische Folgen

Der 0. g. Beschluss hat keine geschlechtsspezifischen Folgen.

Anlage:
-Satzungsentwurf "0 59 -VS/I" mit Satzungstext

Finanzierung

Seite 3 von 3



	Anlage
	OStatus
	Beratungsfolge
	SMC_BM_VOTEXT5
	SMC_BM_VOTEXT6
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung

